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www.stadt-und-werk.de

Gelingt die 
 Wärmewende?
Der Fernwärmesektor steht vor großen Herausforderungen bei der 

Dekarbonisierung und dem Ausbau der Wärmenetze.

Spezial
Wasserstoff: Wie sich 
Kommunen und Regionen 
auf den Energieträger der 
Zukunft vorbereiten.

Praxis + Projekte
Klima-Roadmap: Kooperati-
on Trianel begleitet Stadt-
werke auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. 

IT + Technik
Blackout: Kommunen 
sollten ein Konzept für das 
Krisen-Management im Fall 
der Fälle aufstellen. 

Energie + Effizienz
Windenergie: Kommt der 
Ausbau durch die Maßnah-
men der Bundesregierung 
endlich in Schwung?

Politik + Strategie
Ein adäquates Liquiditäts-
management wird für Stadt-
werke in Zukunft immer 
wichtiger.

focus finder/stock.adobe.com (Titel)
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Politik + Strategie
Stadtwerke-Studie: Ener-
giekrise wirkt als Katalysa-
tor für eine beschleunigte 
Dekarbonisierung. 

Energie + Effizienz
Biomethan: Trotz Markt-
turbulenzen hat das regene-
rative Gas in Deutschland 
noch viel Potenzial.

Praxis + Projekte
Koblenz: Das Smart-City-
Reallabor der Stadt kann 
Vorbild für andere Stadt-
werke und Kommunen sein. 

IT + Technik
Cyber-Sicherheit: IT-Lösun-
gen können Angriffe erken-
nen, aber kein Ersatz für 
fehlendes IT-Personal sein. 

Spezial
Smart Grid: Digitalisierung 
der Stromnetze im Nieder-
spannungsbereich erhöht 
die Versorgungssicherheit.

KWK in Kombination
Die Effizienz der Kraft-Wärme-Kopplung kann in Verbindung mit 

 Wärmepumpen und Wärmespeichern deutlich gesteigert werden.

www.stadt-und-werk.de
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	 3	 Profil
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www.stadt-und-werk.de

Resiliente  
Energiesysteme
Der Schutz Kritischer Infrastrukturen rückt durch die veränderte 

 Sicherheitslage in Europa immer mehr in den Fokus.

Spezial
Energiespeicher: Ehemalige 
Kraftwerksstandorte eignen 
sich für den Bau von Giga-
wattbatterien.

Praxis + Projekte
In der Stadt Jena werden 
Erzeuger, Speicher und Ver-
braucher zu einem virtuel-
len Kraftwerk verknüpft.

IT + Technik
WEMACOM hat ein digita-
les Genehmigungsverfahren 
für den geförderten Breit-
bandausbau entwickelt.

Energie + Effizienz
Stadtgas-Renaissance: 
 Urbane Wasserstofferzeu-
gung mit erneuerbaren 
Energien lohnt sich.

Politik + Strategie
Im Kreis Steinfurt engagie-
ren sich alle kreisangehö-
rigen Kommunen und die 
Bürger für den Klimaschutz.

New Africa/stock.adobe.com (Titel)
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www.stadt-und-werk.de

Abschied vom 
 Ferraris-Zähler

Das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung  

der Energiewende soll dem Einbau von  

Smart Metern mehr Schub verleihen.

Spezial
Auf der E-world werden 
Innovationen für eine klima
neutrale Zukunft der Ener-
giewirtschaft präsentiert.

Praxis + Projekte
Mit einem Gateway reduzie-
ren die Stadtwerke Velbert 
den Energieverbrauch in 
mehreren Schulen. 

IT + Technik
Wie Rechenzentren klima
neutral werden und durch 
Abwärmenutzung zur Ener-
giewende beitragen können.

Energie + Effizienz
Mithilfe einer kommunalen 
Wärmeplanung eine nach-
haltige Wärmeversorgung 
entwickeln und steuern.

Politik + Strategie
Emissionen: Während der 
Energiesektor seine Ziele 
erreicht, hinken Verkehr 
und Gebäude hinterher. 

Tantal/stock.adobe.com (1)

Städte und ihre Stadtwerke spielen beim Umbau 
des deutschen Energiewirtschaftssystems eine 
entscheidende Rolle, denn die Zukunft der Strom-
erzeugung ist dezentral. Die Entscheidungsträger 
bei Stadtwerken und Energieversorgern sollten mit 
Verwaltungsspitzen, Leitern und Mitarbeitern der 
Energiewirtschafts- und Umweltdezernate sowie 
den kommunalen Mandatsträgern auf Augenhöhe 
sprechen, wenn es um die Energiewende geht. Denn 
die Herausforderungen sind enorm. Es geht um 
kommunalen Klimaschutz, neue Verkehrskonzepte 
und Elektromobilität in den Städten sowie um eine 
erneuerbare Wärmeversorgung. 

Alle Beteiligten benötigen verlässliche Informati-
onen, etwa über Energiepolitik und Klimaschutz-
konzepte der Kommunen, Geschäftsstrategien der 
Stadtwerke, neue technische Entwicklungen bei 
der Energieerzeugung und nicht zuletzt über Er-
fahrungen anderer Städte bei der Energie- und 
Verkehrswende. Seit über zehn Jahren berichtet die 
Fachzeitschrift stadt+werk über
● energiepolitische Konzepte von Städten und 

Gemeinden sowie Unternehmensstrategien von 
Stadtwerken,

●  Klimaschutzziele der Kommunen und Projekte der 
Stadtwerke zum Ausbau der Energieerzeugung 
aus regenerativen Quellen,

●  Rekommunalisierungsvorhaben der Städte sowie 
Erfahrungen neu gegründeter Stadtwerke,

● Verkehrskonzepte der Städte und E-Mobilitäts-
projekte der Stadtwerke,

● Digitalisierungsprojekte von Energieversorgern 
und kommunalen Unternehmen.

Die Zeitschrift stadt+werk deckt den Informations- 
und Kommunikationsbedarf dieser hochkarätigen 
Zielgruppe: Vorstände, Geschäftsführer, technische 
Entscheider und Aufsichtsräte in Stadtwerken und 
Energieversorgungsunternehmen. Zudem erreicht 
die Fachzeitschrift Oberbürgermeister, Bürgermeis-
ter, Stadt- und Gemeinderäte sowie für die Ener-
giewirtschaft zuständige Verwaltungsmitarbeiter 
in rund 5.000 deutschen Städten. 



Jahrgang
14. Jahrgang (2024)

Erscheinungsweise
6 x im Jahr 2024

Bezugspreis
Jahresabonnement 84 Euro (Print) 
Jahresabonnement 104 Euro (ePaper) 
Jahresabonnement 134 Euro (Print + ePaper)
(inkl. gesetzl. MwSt., Porto und Verpackung)
Einzelverkaufspreis 14 Euro
(inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand)

Verbreitung
Bundesrepublik Deutschland / Ausland

K21 media GmbH
Olgastraße 7
72074 Tübingen

07071.855-6770
07071.855-6773 (Fax)

marketing@k21media.de
www.k21media.de

Bankverbindung
IBAN    DE67 6415 0020 0000 1550 10
BIC        SOLA DE S1 TUB

Druckauflage
8.000 Exemplare

Verbreitete	Auflage
7.606 Exemplare*

Heftformat
DIN A4 
(210 mm Breite x 297 mm Höhe)

Satzspiegel
186 mm Breite x 278 mm Höhe

* Quelle: Vertriebsdaten

 4 Verlagsangaben und Ansprechpartner

Alexander Schaeff
(Chefredaktion)
07071. 855-2785
a.schaeff@k21media.de

Niki Leftheriotou-Wolf
(Media-Beratung)
07071.855-6238
n.leftheriotou@k21media.de

Sara Ott
(Media-Beratung)
07071.855-2787
s.ott@k21media.de



	 5	 Auflagenzusammensetzung	und	Verbreitung

PLZ-Gebiete und Ausland:
PLZ 0  .................................. 683 Exemplare
PLZ 1  .................................. 559 Exemplare
PLZ 2  .................................. 573 Exemplare
PLZ 3  .................................. 801 Exemplare
PLZ 4  .................................. 655 Exemplare
PLZ 5  .................................. 695 Exemplare
PLZ 6  .................................. 715 Exemplare
PLZ 7  .................................. 978 Exemplare
PLZ 8  .................................  902 Exemplare
PLZ 9  .................................. 995 Exemplare
Ausland  ..............................  50 Exemplare

ACNielsen-Gebiete:
ACNielsen 1  ....................  904 Exemplare
(Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen)

ACNielsen 2  ................. 1.214 Exemplare
(Nordrhein-Westfalen)

ACNielsen 3a  .............. 1.084 Exemplare
(Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

ACNielsen 3b  .............. 1.209 Exemplare
(Baden-Württemberg)

ACNielsen 4  ................. 1.579 Exemplare
(Bayern)

ACNielsen 5  ..................... 158 Exemplare
(Berlin)

ACNielsen 6  ..................... 668 Exemplare
(Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt)

ACNielsen 7  ..................... 740 Exemplare
(Thüringen, Sachsen)

Zielgruppe: Entscheider in Städten und Stadtwerken

 3.984 Kommunale Mandatsträger (Oberbürgermeister, Bürgermeister, 
Stadt- und Gemeinde direktoren, VG-Vorsitzende, Landräte)

 890 Fraktionsvorsitzende, Stadtverordnete,  
Gemeinde- und Stadträte

 266 Amtsleiter, Dezernenten

 1.203 Stadtwerke, Ver- und Entsorgungsbetriebe (Geschäftsführung, tech-
nische Entscheider, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufsichtsräte)

 800  Unternehmen

 448 Sonstige (Bibliotheken, Hochschulen, Landtags- und  
Bundestagsabgeordnete sowie andere)

 15 Verbände

7.606 	 Verbreitete	Auflage	stadt	+	werk
  (Quelle: Vertriebsdaten, Stand September/Oktober 2023)

  



 6 Themen im 1. Halbjahr 2024

MesseschwerpunktAusgabe

1/2 2024
Januar / 
Februar

3/4 2024
März /
April

5/6 2024 
Mai / Juni 

Termine

10.11.2023 Redaktionsschluss 
03.01.2024 Anzeigenschluss  
08.01.2024 Druckunterlagenschluss 
18.01.2024 Erstveröffentlichungstermin

19.01.2024 Redaktionsschluss 
22.02.2024 Anzeigenschluss  
29.02.2024 Druckunterlagenschluss 
14.03.2024 Erstveröffentlichungstermin  

15.03.2024 Redaktionsschluss 
24.04.2024 Anzeigenschluss  
30.04.2024 Druckunterlagenschluss 
16.05.2024 Erstveröffentlichungstermin    

Geplante Themenschwerpunkte
 
• Kommunaler Klimaschutz
• Geothermie
• Schwerpunkt: E-world energy & water
• Digitale Plattformen für die Energiewirtschaft
 

• Kommunale Wärmeplanung 
• Wasserkraft 
• E-Mobilität/Lade-Infrastruktur 
• Breitbandausbau
 

• Kraft-Wärme-Kopplung
• Photovoltaik/Solarthermie
• Cyber-Sicherheit
• Schwerpunkte BDEW Kongress/The Smarter E



 7 Themen im 2. Halbjahr 2024

MesseschwerpunktAusgabe

7/8 2024
Juli / 
August

9/10 2024
September /
Oktober

11/12 2024
November /
Dezember

Termine

17.05.2024 Redaktionsschluss 
20.06.2024 Anzeigenschluss  
27.06.2024 Druckunterlagenschluss 
11.07.2024 Erstveröffentlichungstermin

19.07.2024 Redaktionsschluss 
22.08.2024 Anzeigenschluss  
29.08.2024 Druckunterlagenschluss 
12.09.2024 Erstveröffentlichungstermin

 

13.09.2024 Redaktionsschluss 
23.10.2024 Anzeigenschluss  
30.10.2024 Druckunterlagenschluss 
14.11.2024 Erstveröffentlichungstermin

Geplante Themenschwerpunkte
 
• Quartierskonzepte/Klimafreundliches Bauen 
• Smart Metering
• Energiespeicherung
• Energieverteilung/Smart Grid

• Smart Cities – Die vernetzte Stadt  
• Wärmeversorgung 
• Windenergie 
• Gas/Wasserstoff

 

• Sicherheit für Kritische Infrastrukturen 
• Kraft-Wärme-Kopplung 
• Beleuchtung 
• Bioenergie



 8 Anzeigenpreise und Anzeigenformate

Format Basispreis ab 2 Anz. 5% ab 4 Anz. 10%  ab 6 Anz. 20%

1/1 Seite 4000 3800 3600 3200

1/2 Seite 2400 2280 2160 1920

1/3 Seite 2000 1900 1800 1600

1/4 Seite 1600 1520 1440 1280

1/8 Seite 1100 1045 990 880

Umschlagseite 4 4400 4180 3960 3520

Doppelseite (2/1) 8000 7600 7200 6400

Juniorpage 2400 2280 2160 1920

Preisliste Nr. 13 (gültig ab 1. Januar 2024)

4c

Anschnittformate ohne Aufpreis. 

Sonderwerbeformen und Schmuckfarben auf Anfrage. 

Beilagen (Höchstformat: B 205 x H 293 mm)
bis 25g: 255 Euro / 1.000 Exemplare
 30g: 270 Euro / 1.000 Exemplare
 35g: 295 Euro / 1.000 Exemplare
jeweils zuzüglich gültiger Postgebühr.  
Teilbeilagen sind nicht möglich. 

Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Ausgewiesen ist jeweils der Preis für eine Anzeige, 
gültig ab der ersten Schaltfrequenz. Alle genannten Preise beziehen sich 
jeweils auf einen Abnahmezeitraum von 12 Monaten. Farbzuschläge 
auf Schmuckfarben werden nicht rabattiert. 

Ihre Ansprechpartnerin:  
Sara Ott (Media-Beratung) 
E-Mail: marketing@k21media.de | Telefon 07071.855-2787



1/1 Seite
Satzspiegel: B 186 x H 278 mm

Anschnitt: B 210 x H 297 mm 
 (entspricht Heftformat)

1/2 Seite
Satzspiegel: B 86 x H 278 mm (hoch)
 B 186 x H 136 mm (quer)

Anschnitt: B 96 x H 297 mm (hoch)
 B 210 x H 144 mm (quer)

1/3 Seite
Satzspiegel: B 57 x H 278 mm (hoch)
 B 186 x H 90 mm (quer)

Anschnitt: B 67 x H 297 mm (hoch)
 B 210 x H 98 mm (quer)

1/4 Seite
Satzspiegel: B 86 x H 136 mm (hoch)
 B 186 x H 69 mm (quer)

Anschnitt: B 96 x H 144 mm (hoch)
 B 210 x H 77 mm (quer)

1/8 Seite
Satzspiegel: B 62 x H 96 mm (hoch)
 B 119 x H 50 mm (quer)

Anschnitt: B 72 x H 104 mm (hoch)
 B 129 x H 58 mm (quer)

Doppelseite
Satzspiegel: B 400 x H 278 mm

Anschnitt: B 420 x H 297 mm

Juniorpage
Satzspiegel: B 119 x H 173 mm (hoch)

Anschnitt: B 129 x H 181 mm (hoch)

Satzspiegelformat

Anschnittformat
Alle Anschnittformate jeweils 
zuzüglich 3 mm Beschnittzugabe  
auf allen Seiten.

Anzeigenformate



 10	 stadt	+	werk	Branchenindex

Format Laufzeit Preis

Standardeintrag (Print und online) 24 Monate 2050
Standardeintrag (Print und online) 12 Monate 1200
Standardeintrag (Print und online) 6 Monate 750

stadt + werk-Branchenindex

Der stadt + werk-Branchenindex bietet Ent scheidern 
einen um  fassenden Überblick über mögliche Geschäfts-
partner, deren Leistungsspektrum sowie Adress daten 
für eine direkte Kontaktaufnahme oder weiterführende 
Informationen. 

Der Branchenindex ist in jeder Print-Ausgabe von 
stadt + werk zu finden. Unter www.stadt-und-werk.de 
bieten wir den Anbieterüberblick auch im Inter net an. 
Mit Ihrer Buchung erhalten Sie hier den Eintrag inkl. 
Produkt- oder Firmenlogo gratis. Die Inhalte des Eintrags 
können jederzeit zum nächsten Erscheinungstermin 

der Print-Ausgabe kostenfrei geändert werden. Es gilt 
der Anzeigenschlusstermin der jeweiligen Ausgabe. 

Der Eintrag im stadt + werk-Branchenindex kann online 
unter www.stadt-und-werk.de/media gebucht werden.

Einträge im Branchen index werden nicht rabattiert. Alle 
genannten Preise verstehen sich in Euro zu züglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlreiche Unternehmen bieten Produkte, Lösungen und Dienst-
leistungen für Städte und Stadtwerke an. Behalten Sie den Über-
blick und orientieren Sie sich bei Ihren Investitionsentscheidungen 
am stadt + werk-Branchenindex. Die Marktübersicht finden Sie 
auch im Internet unter www.stadt-und-werk.de.

Buchen 

Sie Ihren Eintrag 

im stadt+werk-

Branchen index 

unter 07071-

8556770
Zahlreiche Unternehmen bieten Produkte, Lö-
sungen und Dienstleistungen für Städte und 
Stadtwerke an. Behalten Sie den Überblick und 
orientieren Sie sich bei Ihren Investitionsent-
scheidungen am stadt + werk-Branchenindex. 
Die Marktübersicht finden Sie auch im Internet 
unter www.stadt-und-werk.de.

Buchen 

Sie Ihren Eintrag 

im stadt+werk-

Branchen index 

unter 07071-

8556770

Anzeige

DNS:NET Internet Service GmbH
Zimmerstraße 23
D-10969 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 66765-0
E-Mail: gemeinde@dns-net.de
Internet: www.dns-net.de

DNS:NET als Experte für Breitbandausbau und Betreiber von Glas-
faserringen investiert gezielt in unterversorgte Regionen und baut 
eigene Netzinfrastrukturen für HighSpeedInternet auf. Dabei wird 
auf regionale Kooperation gesetzt, Kommunen und Städte werden 
zukunftssicher mit Glasfaser erschlossen. Kontakt für Anfragen 
von Kommunen: glasfaserausbau@dns-net.de

B
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A/V/E GmbH
Magdeburger Straße 51
D-06112 Halle (Saale)
Telefon: +49 (0) 345 / 1324-0
E-Mail: info@ave-online.de  
Besuchen Sie uns www.ave-online.de
oder finden Sie uns bei Xing und LinkedIn.
 

A/V/E bietet Unternehmen der Energiewirtschaft individuelle Pro-
zess-, Service- und Supportdienstleistungen entlang der Customer 
Journey. Mit 30 Jahren Erfahrung im Kundenmanagement begleiten 
wir Digitalisierungsstrategien und sichern Kundenzufriedenheit u. a. 
durch kompetenten, freundlichen Support für Online-Portale und  
IT-Services. Pr

oz
es

sd
ie
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Savosolar GmbH
Ansprechpartner: Torsten Lütten
Kühnehöfe 3
D-22761 Hamburg 
Telefon: +49 (0) 40 / 500 349 7-0
E-Mail: info@savosolar.de
Internet: www.savosolar.com 

Kostensenkung, staatlich gefördert: Große Solarthermie Anlagen 
für Nah-, Fern- und Prozesswärme in Kommunen, Industrie und 
Genossenschaften. Schlüsselfertig und direkt vom Hersteller des effi-
zientesten Solarkollektors der Welt. Wenig Platzbedarf - viel 
Gewinn: Jetzt Termin vereinbaren und attraktive Wärmepreise sichern.

Fe
rn
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Trianel GmbH
Krefelder Straße 203
D-52070 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 / 413 20-0
Fax: +49 (0) 241 / 413 20-300
E-Mail: info@trianel.com
Internet: www.trianel.com

Die Stadtwerke-Kooperation Trianel bündelt die Interessen von 
Stadt werken und kommunalen EVU, um deren Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken. Trianel unterstützt Stadtwerke im Energiehandel, bei 
der Beschaffung und Erzeugung sowie bei der Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder und in der Projektentwicklung. 

K
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GIS Consult GmbH
Schultenbusch 3
D-45721 Haltern am See
Telefon: +49 (0) 2364 / 9218-11
Fax: +49 (0) 2364 / 9218-72
E-Mail: info@gis-consult.de
Internet: www.gis-consult.de

GIS Consult ist Ihr Partner für anspruchsvolle GIS- und Datenbank-
projekte. Wir bieten etablierte Smallworldlösungen im Bereich FTTx, 
Gas, Wasser, Strom und Kanal. Weitere Lösungen wie Planauskunft, 
Liegenschaftsmanagement auf Basis des WebGIS OSIRIS und Open-
Source-Technologien runden unser Portfolio ab.

G
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Uniper
Ansprechpartnerin: Charlotte Rockenbauer
Holzstraße 6
D-40221 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 170 / 1991651
E-Mail: ues-marketing@uniper.energy
Internet: decarbsolutions.uniper.energy

Uniper ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 12.000 
Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in 
der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO

2
-neutral zu werden. 

Mit rund 35 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den 
größten Energieversorgern weltweit.

En
er
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ITC AG
Ostra-Allee 9
D-01067 Dresden
Telefon: +49 (0) 351 / 32017-600
E-Mail: info@itc-ag.com 
Internet: https://www.itc-ag.com/

Offene Software-Plattform für Apps, Energiemanagement und 
Online-Portale: 
• Lösungen für Customer-Care – cloudbasiert / on premise • Apps für 
Vertrieb, E-Mobility, Smart-Energy • Visualisierung von Daten Smart 
Meter und iMSYs. Mehr als 500 Energieversorger und Stadtwerke 
vertrauen dem führenden Anbieter von Internet-Portalen.
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Ihr Produkt-  
oder  Firmenlogo

Ihre Firmierung
Ansprechpartner: Max Mustermann
Beispielstraße 17
D-65435 Ortshausen
Telefon: +49 (0) 1234 / 123456-0
Fax: +49 (0) 1234 / 123456-999
E-Mail: info@ihr-unternehmen.de 
Internet: www.ihr-unternehmen.de

Ihr beschreibender Text, maximal 330 Zeichen mit Leerzeichen. Bei-
spiel: Firma XYZ ist Marktführer im ABC-Bereich und hat Lösungen 
für nahezu alle Marktsegmente. Die neue Produktfamilie PQR ist ein 
durchgängiges und skalierbares System mit leistungsstarken Modu-
len, die Anwendern und Entwicklern höchste Flexibilität bieten.

Ru
br

ik

stadt + werk | Branchenindex

stadt + werk | 9/10 202364
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Ihre Firmierung 
Ansprechpartner: Max Mustermann
Beispielstraße 17
D-65435 Ortshausen
Telefon: +49 (0)1234 / 123456-0
Fax: +49 (0)1234 / 123456-999
e-Mail: info@ihr-unternehmen.de
Internet: www.ihr-unternehmen.de

Ihr beschreibender Text, maximal 330 Zeichen mit Leerzei-
chen. Beispiel: Firma XYZ ist Marktführer im ABC-Bereich und 
hat Lösungen für nahezu alle Marktsegmente. Die neue Pro-
duktfamilie PQR ist ein durchgängiges und skalierbares Sys-
tem mit leistungsstarken Modulen, die Anwendern und Ent-
wicklern höchste Flexibilität bieten.

Ihr Produkt- oder 
Firmenlogo



Format Zeichenzahl Preis

Doppelseite (2/1) ca. 6.000 Zeichen 6500
Ganze Seite (1/1) ca. 3.000 Zeichen 3250
Halbe Seite (1/2) ca. 1.300 Zeichen 1980
Satzkosten 350

 11 Advertorials

Advertorials in stadt+werk

Mit Advertorials in stadt + werk informieren Sie Entschei-
der in Form von Textbeiträgen über Best-Practice-Bei-
spiele, Success Stories oder einfach über Ihre Produkte 
und Dienstleistungen. Für ein Advertorial in stadt + werk  
liefern Sie die Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) – das 
Advertorial wird dann von uns maßgeschneidert auf 
Ihr Thema und Ihre Marke umgesetzt. Vor dem Druck 
erhalten Sie ein PDF des Advertorials zur Freigabe.

Als Kommunikationsinstrument ist das Advertorial zwi-
schen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. 
Es muss ent sprechend dem deutschen Presserecht als 
Anzeige gekennzeichnet sein, präsentiert Ihre Inhalte 
jedoch in einer attraktiven redaktionellen Aufmachung. 
In stadt + werk sind ganz- oder halbseitige Advertorials 
möglich. Für Advertorials gilt der Anzeigenschlusstermin 
der jeweiligen Ausgabe.

Sonderdrucke in einer von Ihnen gewünschten Auflage 
sind möglich. Preise auf Anfrage. 

Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zu züglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen zu 
Advertorials	in	stadt	+	werk
Sara Ott
07071.855-2787
marketing@k21media.de

Öffentliche Unternehmen haben vieles zu 
berücksichtigen: Immer anspruchsvollere 
 gesetzliche Vorgaben müssen mit wirt-
schaftlichen Aspekten in Einklang gebracht 
werden – und das bei höchsten Sicher-
heitsanforderungen. Einen Ausweg bilden 
die  zuverlässigen, digitalen Lösungen von 
DATEV für den Public Sector. Sie steigern 
die Effi zienz – und ebnen den Weg in eine 
erfolgreiche, digitale Zukunft.

DIE ZUKUNFT 

IST DIGITAL.

MIT LÖSUNGEN, DIE 

EFFIZIENZ UND SICHERHEIT 

VERBINDEN. 

Mehr Effizienz, 
weniger Kosten
Durchgängige digitale Prozesse 
sind auch bei Ver- und Entsor-
gern der Schlüssel zu mehr Effi-
zienz. Mit den zertifizierten Cloud-
Lösungen von DATEV profitieren 
öffentliche Unternehmen von 
den Vorteilen der Digitalisierung, 
ohne eine eigene, kosteninten-
sive IT-Infrastruktur aufbauen zu 
müssen. Zudem erhöht sich die 
Flexibilität, da die DATEV-Soft-
ware dann ortsunabhängig ein-
fach über eine standardisierte 
Cloud-Plattform genutzt wird. 

Je nach Bedarf kommen dabei 
unterschiedliche Lösungen zum 
Einsatz: die Basisversion DATEV 
SmartIT oder die komfortable 
Premium-Lösung DATEVasp. 
Diese umfasst auch die Bereit-

stellung der Server und des Be-
triebssystems sowie das Manage-
ment der IT-Infrastruktur.

Immer inklusive: 
maximale Sicherheit
Öffentliche Unternehmen haben 
eine besondere Verantwortung. 
Umso wichtiger sind höchste 
Sicherheitsstandards beim Um-
gang mit sensiblen Daten: Ob 
zentrale oder dezentrale Lösung, 
bei DATEV stehen Datenschutz 
und Datensicherheit stets an ers-
ter Stelle. Besondere Bedeutung 
kommt dabei dem DATEV-
Rechenzentrum zu, dem Herz-
stück für Datenverarbeitung, 
Transfer und Sicherheit. Diese 
Sicherheit wird regelmäßig von 
unabhängiger Seite bestätigt, 
beispielsweise durch die Zertifi-
zierung nach ISO 27001. 

Hilfe bei der Umsetzung 
öffentlich-rechtlicher 
Anforderungen
DATEV unterstützt Ver- und Ent-
sorger auch bei der Realisierung 
gesetzlicher Anforderungen – 
wie der E-Rechnung oder der 
Umstellung der Umsatzbesteue-
rung.

Mit der Neuregelung des § 2b 
UStG zur Umsatzbesteuerung der 
öffentlichen Hand können auch 
für Ver- und Entsorger neue Sach-
verhalte hinzukommen. Deshalb 
müssen juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die auf 
öffentlich-rechtlicher Grundlage 
tätig sind, mit einer Mehrbe-
lastung rechnen. DATEV setzt 
diese gesetzlichen Anforderun-
gen direkt und automatisch in 
der Software um. 

Expertise für Unternehmen 
im Public Sector
Um die zukünftigen Herausfor-
derungen zu meistern, steht 

DATEV den öffentlichen Unter-
nehmen kompetent und zu-
verlässig zur Seite. Mit eigenen 
Beratungsangeboten und der 
genossenschaftlichen Unterstüt-
zung von über 40.000 DATEV-
Mitgliedern aus Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung lassen 
sich alle Anliegen und Anforde-
rungen direkt und unkompliziert 
umsetzen.

Weitere Informationen rund um 
leistungsstarke DATEV-Lösungen 
für öffentliche Unternehmen 
unter datev.de/public-sector,
per E-Mail an public-sector@
datev.de oder telefonisch unter
0800 0114348.

ANZEIGE

Besuchen Sie uns 

in Essen auf der

E-world 2023

23. – 25.05. | Halle 3

Stand 557



 12 Technische Angaben für Druckunterlagen

Ihre Ansprechpartnerin
Sara Ott
07071.855-2787
marketing@k21media.de

Aktuelle Informationen zu Repro, 
Druck und Datenüber tragung finden 
Sie unter www.stadt-und-werk.de.

 

Heftformat DIN A4 (Breite 210 mm x Höhe 297 mm)
Satzspiegel Breite 186 mm x Höhe 278 mm

Repro CtP (Computer to Plate).    
stadt+werk wird ausschließlich digital produziert. Es können nur digitale  
Druckunterlagen verwendet werden. 

Druck Standard-Bogenoffset

Papier Holzfreies, beidseitig mattgestrichenes Bilderdruckpapier, 
Inhalt: 100g/m², Umschlag: 170g/m²

Datenübertragung Auf Datenträger an die Verlagsadresse, per E-Mail an marketing@k21media.de 
 oder per Upload nach telefonischer Anmeldung. Datenträger: DVD oder CD-ROM.
 Andere Datenträger auf Anfrage.

Datenformate Alle gängigen Standardformate. Bevorzugt druckoptimierte PDF-Dateien  
inkl. farbverbindlichem Proof oder Andruck.

Farbraum	/	Auflösung		 Farbige Anzeigen werden im CMYK-Modus benötigt. RGB-Farben und Sonder-
farben werden nicht angenommen. Für die besten Ergebnisse sollte das Profil 
„PSO Coated v3“ verwendet werden. Die Auflösung der verwendeten Bilddaten 
und Pixelgrafiken innerhalb der Anzeige sollte effektiv mind. 300 dpi betragen. 

Hinweis für Bei allen Anschnittformaten (randabfallende Anzeigen) werden umlaufend
Anschnittformate  mindestens 3 mm Beschnittzugabe benötigt. Die Beschnittzugabe darf keine 

Ge staltungs- oder Textelemente enthalten. Wesentliche Gestaltungselemente in 
randab fallenden Anzeigen (beispielsweise Texte, Logos oder Fusszeilen) sollten 
mit einem Mindestabstand von etwa 5 mm zur Schnittkante platziert werden. 



 13 Sonderwerbeformen (Beilagen und Einhefter)

Beilagen  • Beilagen bis 25g: 255 Euro / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren
 • Beilagen bis 30g: 270 Euro / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren
 • Beilagen bis 35g: 295 Euro / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren

 Be legungs möglichkeit: Gesamtauflage (8.000 Ex.).  
Höchstformat für Beilagen: B 205 x H 293 mm.  
Einzelheiten zu den Transport- und Anlieferungsbedingungen auf Anfrage. 
Schicken Sie uns die Beilage in digitaler Form, dann integrieren wir sie ins ePaper.

Einhefter  Vierseitiger Einhefter im Format DIN A4, auf Wunsch mit Perforation für  
Postkarten. Inkl. Druck 4/4-farbig Euroskala auf Papier 170 g/m².

 • Einhefter, 4 Seiten: 630 Euro / 1.000 Exemplare Euro inkl. Postgebühren.  

 Be legungs möglichkeit: Gesamtauflage (8.000 Ex.).

 

 Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 Weitere Informationen zu Sonder  werbeformen oder Sonder drucken  
finden	Sie	auf	unserer	Website	unter	www.stadt-und-werk.de.



 14 Werbeformate auf www.stadt-und-werk.de

Die Website www.stadt-und-werk.de 
adressiert ein interessiertes Fach -
publikum, die Verwaltungsspitzen 
und die für die Energiewirtschaft 
zu ständigen Verwaltungsmitarbeiter 
in den Kommunen sowie Vorstände, 
Geschäftsführer, technische Entschei-
der und Aufsichtsräte in Stadtwerken 
und Energieversorgungsunternehmen

Aufgrund dieser eingegrenzten 
Zielgruppe erfolgen Angebot und 
Abrechnung von Banner-Werbung 
auf www.stadt-und-werk.de aus-
schließlich aufgrund von Festpreisen 
auf der Basis von Laufzeit, Größe und 
Platzierung der Banner.

Format: Content Ad
Platzierung: auf allen Seiten

Größe: B 300 x H 250 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 2500 Euro

Format: Content Ad
Platzierung: Themenseite

Größe: B 300 x H 250 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 950 Euro

Format: Super Banner
Platzierung: auf allen Seiten

Größe: B 728 x H 90 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 2184 Euro

Format: Full Size Banner
Platzierung: auf allen Seiten

Größe: B 468 x H 60 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 1150 Euro

Format: Full Size Banner
Platzierung: General Rotation

Größe: B 468 x H 60 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 12 Monate
Preis: 1500 Euro

Format: Full Size Banner
Platzierung: Themenseite

Größe: B 468 x H 60 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 600 Euro

Format: Skyscraper
Platzierung: auf allen Seiten

Größe: B 120 x H 600 Pxl.
Formate: PNG, JPG, GIF
Laufzeit: 4 Wochen
Preis: 2400 Euro

*  Wide Skyscraper ohne Aufpreis.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich  
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 



 15 Verlagsprogramm

Das 2001 vorgestellte Maga zin Kommune21 ist eine der führenden Fachzeit-
schriften für Verwaltungsspitzen, Amtsleiter, Dezernenten und IT-Entscheider 
in Städten, Gemeinden und Kreisen. Aktuell und praxis orientiert informiert 
das monat lich erscheinende Magazin über alle Aspekte der Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung sowie der Informations- und Kommunikations-
technik im Public Sector.

 

Die Zeitschrift stadt + werk informiert die Entscheidungsträger bei Stadtwer-
ken und Energieversorgern sowie Verwaltungsspitzen, Leiter und Mitarbeiter 
der Energiewirtschafts- und Umweltdezernate, die kommunalen Mandats-
träger über die Herausforderungen und Praxis erfahrungen beim Umbau der 
Energiewirtschaft. stadt + werk erscheint mit einer Druckauflage von 8.000 
Exemplaren.

1/2 2023 Energiepolitik | Klimaschutz | Rekommunalisierung
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www.stadt-und-werk.de

Politik + Strategie
Bürgerbeteiligung bei 
Stadtwerken entwickelt sich 
immer mehr zur Kunden
beteiligung. 

Energie + Effizienz
Die Rolle der Kraft-Wärme-
Kopplung für die Transfor
mation zur klimaneutralen 
Energieversorgung.

Praxis + Projekte
Mannheim: Olam Food 
Ingredients erzeugt Prozess
dampf jetzt mit Kakaoscha
len statt mit Erdgas.

IT + Technik
powercloud: Entwicklung 
zur Plattform für Markt
kommunikation, Abrech
nung und Buchhaltung. 

Spezial
Wege zur Smart City:  
Die Städte sollten den 
engen Schulterschluss mit 
ihren Stadtwerken suchen.

Klimaneutrale 
 Wärmenetze
Kommunale Wärmepläne sind ein zentraler Baustein für den Ausbau 

von Nah- und Fernwärmenetzen in Städten und Gemeinden.
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Digitalisierung, E-Government, Informationstechnik

Katastrophenschutz

Digitale 
 Warnsysteme

Spezial

• Kita-Lösungen:
Planung und Vergabe von 
Betreuungsplätzen für Kinder 
mit digitalen Systemen

Praxis

• Kreis Wunsiedel:
FichtelApp mit vielen 
Informationen, hoher Aktualität 
und großem Spaßfaktor 

Informationstechnik

• Serie Barrierefreie IT:
Wie die digitale Teilhabe  
aller Menschen gewährleistet 
werden kann

E-Government

• Smart City:
Sachsens Landeshauptstadt 
Dresden auf dem Weg zur 
intelligenten Stadt

Webinar: Wie sich Kommunen gegen Cyber-Angriffe wappnen können11/2023

Die Fachzeitschriften des Verlags  haben 
eines gemeinsam: Sie sind leserorientiert. 
Leserinnen und Leser finden verlässlich 
recherchierte Informationen, um die Mo-
dernisierungsvorhaben ihrer Organisati-
onen erfolgreich voranzubringen – und 
um die richtigen Produkte und Partner 
für die eigenen Projekte zu finden. 

Kombi-Angebote
Kombinieren Sie wirkungsvoll zwei 
zielgruppen orientierte Publikationen 
im Public Sector mit attraktiven Kondi-
tionen: Kommune21 und stadt + werk. 
Sprechen Sie uns auf Kombi-Angebote 
an!

Sie haben Fragen zur Fachzeitschrift 
stadt + werk oder den weiteren Titeln des 
Verlags? Wir freuen uns über Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Sara Ott
Telefon: 07071.855-2787
E-Mail: marketing@k21media.de



1. Werbeauftrag
(1) „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Schaltung 
eines Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informa-
tions- und Kommunikationsdiensten zum Zwecke der Ver-
breitung.
(2) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Preis liste des 
Anbieters, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. 
Die Gültigkeit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie 
mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht über-
einstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Aufträgen 
für Werbeschaltungen, die sich auf Online-Medien und 
andere Medien beziehen, gelten die jeweiligen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für das betreffende Medium 
entsprechend.

2. Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinba-
rungen kommt der Vertrag grundsätzlich durch schriftliche 
oder durch E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags 
zustande. Auch bei mündlichen oder fernmündlichen Be-
stätigungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zugrunde.
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt 
der Vertrag im Zweifel mit der Werbe agentur zustande, 
vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein 
Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss er von der 
Werbeagentur namentlich benannt werden. Die Anbieter 
sind berechtigt, von den Werbeagenturen einen Mandats-
nachweis zu verlangen.
(3) Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten innerhalb 
eines Werbeauftritts bedürfen einer zusätzlichen schriftli-
chen oder durch E-Mail geschlossenen Vereinbarung.

3. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftragge-
bers zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Vertragsabschluss 
abzuwickeln.

4. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 3 genannten Frist unter 
dem Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über die im Auf-
trag genannte Menge hinaus weitere Werbemittel abzurufen.

5. Nachlasserstattung
(1) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Anbieter nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschiedsbetrag zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Anbieter zu erstatten.
(2) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme 
von Werbemitteln innerhalb eines Jahres entsprechenden 
Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag abge-
schlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass 
von vornherein berechtigt. Der Anspruch auf den Nachlass 
erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

6. Datenanlieferung
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, 
insbesondere dem Format oder technischen Vorgaben des 
Anbieters entsprechende Werbemittel rechtzeitig vor Schal-
tungsbeginn anzuliefern. 
(2) Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewahrung des Wer-
bemittels endet drei Monate nach seiner letztmaligen 
Verbreitung. 

(3) Kosten des Anbieters für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende Änderungen des Werbemittels hat der 
Auftraggeber zu tragen.

7. Chiffrewerbung
(1) Für den Fall, dass Chiffrewerbung geschaltet werden 
kann, werden die Eingänge vier Wochen aufbewahrt oder 
gespeichert. Zuschriften, die in dieser Zeit nicht abgeholt 
oder abgerufen wurden, werden vernichtet bzw. gelöscht. 
(2) Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) 
überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen werden nicht entgegengenommen. Einge-
hende E-Mails werden nur bis zu einer Datenmenge von 
300 Kilobyte pro E-Mail weitergeleitet.

8. Ablehnungsbefugnis
(1) Der Anbieter behält sich vor, Werbeaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen 
bzw. zu sperren, wenn 
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmun-

gen verstößt oder 
• deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Be schwer-

de  verfahren beanstandet wurde oder 
• deren Veröffentlichung für den Anbieter wegen des 

Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form unzu-
mutbar ist.

(2) Insbesondere kann der Anbieter ein bereits veröffent-
lichtes Werbemittel zurückziehen, wenn der Auftraggeber 
nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels 
selbst vornimmt oder die Daten nachträglich verändert 
werden. 

9. Rechtegewährleistung
(1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schal-
tung des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Der 
Auftraggeber stellt den Anbieter im Rahmen des Werbe-
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auftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der 
Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. 
Ferner wird der Anbieter von den Kosten zur notwendigen 
Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, den Anbieter nach Treu und Glauben mit 
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen. 
(2) Der Auftraggeber überträgt dem Anbieter sämtliche 
für die Nutzung der Werbung in Print-Medien aller Art 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungs-
schutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht 
zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, 
Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich 
und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen zur 
Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren. 

10. Gewährleistung des Anbieters
(1) Der Anbieter gewährleistet im Rahmen der vorherseh-
baren Anforderungen eine dem jeweils üblichen techni-
schen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe 
des Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, 
dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein 
von Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen. 
(2) Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbe-
mittels hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels 
beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder Unzumutbar-
keit der Ersatzwerbung, hat der Auftraggeber ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrags.
(3) Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen 
nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber bei ungenü-
gender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das gleiche gilt 

bei Fehlern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der 
Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der nächstfolgen-
den Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.

11. Haftung
(1) Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsschluss und uner-
laubter Handlung bestehen nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit des Anbieters, seines Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen. Dies gilt nicht für die Haftung für zugesi-
cherte Eigenschaften und für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten; im letzten Fall ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Schadensersatzan-
sprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf Ersatz des vor-
hersehbaren Schadens.
(2) Bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsgehil-
fen ist die Haftung gegenüber Unternehmern dem Umfang 
nach auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt 
nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

12. Preisliste
(1) Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung veröffent-
lichte Preisliste. Gegenüber Unternehmen bleibt eine Än-
derung vorbehalten. Für vom Anbieter bestätigte Aufträge 
sind Preisänderungen allerdings nur wirksam, wenn sie vom 
Anbieter mindestens einen Monat vor Veröffentlichung des 
Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiser-
höhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das 
Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.
(2) Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen 
Preisliste. Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten des 
jeweiligen Anbieters zu halten. 

13. Zahlungsverzug
(1) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und 
Einziehungskosten berechnet. Der Anbieter kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags 
bis zur Zahlung zurückstellen und für die restliche Schaltung 
Vorauszahlung verlangen. 
(2) Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers berechtigen den Anbieter, auch während der 
Laufzeit des Vertrages, das Erscheinen weiterer Werbemittel 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder 
per E-Mail erfolgen. 

15. Datenschutz
Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der gelten-
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen abgewickelt. 

16. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters. Im Geschäftsverkehr 
mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Kla-
gen Gerichtsstand der Sitz des Anbieters. Soweit Ansprüche 
des Anbieters nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kauf-
leuten nach deren Wohnsitz. Es gilt deutsches Recht. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, 
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand 
der Sitz des Anbieters vereinbart, wenn der Vertrag schrift-
lich geschlossen wurde.
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